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Nach den fachbezogenen Schulungsveranstaltungen für 

Mitglieder von Überprüfungsausschüssen im September 

und Oktober 2022 (siehe dazu Merkblatt für die 

Gemeinden Tirols, Ausgabe Mai 2022, Nr. 26), wird das 

zweite Seminar zum Überprüfungsausschuss für 

Gemeinden und Gemeindeverbände nun seitens der 

Abteilung Gemeinden für die Ebene der Verwaltung und 

Politik (Gemeindebedienstete, Gemeinderäte und 

Bürgermeister) angeboten. 

Die Veranstaltungen werden vom Tiroler Bildungsinstitut 

Grillhof organisiert und finden an folgenden Terminen 

statt:

Bezirke Imst, Landeck und Reutte:

Wirtschaftskammer‐Landeck (Saal), 

Schentensteig 1a, 6500 Landeck; 

21.11.2022; 09:30 – 12:30 Uhr

Bezirke Kufstein, Kitzbühel und Lienz:

Gemeindesaal Langkampfen, 

Bürgerstraße 6, 6336 Langkampfen; 

24.11.2022; 09:00 – 12:00 Uhr 

Bezirke IBK‐Land und Schwaz: 

Tiroler Bildungsinstitut Grillhof, 

Grillhofweg 100, 6080 Vill‐Igls; 

28.11.2022; 09:00 ‐ 12:00 Uhr

Die Anmeldungen für diese Schulungsveranstaltungen sind 

direkt beim Tiroler Bildungsinstitut Grillhof vorzunehmen:

E‐Mail: office@grillhof.at 

Die Anmeldung sollte nach Möglichkeit über E‐Mail 

vorgenommen werden.

Telefon:0512 / 3838‐0

44. 

Schulungsveranstaltungen zum Überprüfungsausschuss für 
Gemeinden und Gemeindeverbände
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Die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) fordert die 

Einhaltung des guten Zustandes und ein 

Verschlechterungsverbot bei Gewässern bzw. 

Grundwasserkörpern von den Mitgliedstaaten bis 2027. 

Mit der Nationalen GewässerbewirtschaftungsplanVO 2021 

(NGPV) wurde die Veröffentlichung des Nationalen 

Gewässerbewirtschaftungsplans (NGP) im Internet 

bekannt gegeben. 

Die Bestimmungen sind mit 10. Mai 2022 in Kraft 

getreten. Dort sind die Maßnahmen für die 3. Periode im 

Rahmen der Umsetzung der Vorgaben der 

Wasserrahmenrichtlinie festgelegt. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf http://

info.bml.gv.at/themen/wasser/wisa/ngp.html

Für die Unterstützung der Umsetzung von Maßnahmen zur 

Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes stehen 

eine UFG‐Förderung und eine Förderung des Landes Tirol 

zur Verfügung (Förderung Gewässerökologie für 

kommunale Förderungswerber). 

Die Landesförderung Gewässerökologie ist als 

Kofinanzierung zur UFG‐Förderung des 

Bundesministeriums für Land‐ und Forstwirtschaft, 

Regionen und Wasserwirtschaft (BML) konzipiert.

Ziel dieser Förderungen ist die Reduktion von 

hydromorphologischen Belastungen zur Erreichung der 

Vorgaben des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans 

und des Wasserrechtsgesetz 1959. 

Die Maßnahmen zur Reduktion der hydromorphologischen 

Belastung der Gewässer umfassen die Verbesserung der 

Durchgängigkeit (z.B. Fischaufstiegshilfen) sowie 

Maßnahmen zur Renaturierung der Gewässer, die nicht im 

Rahmen eines Hochwasserschutzprojektes gefördert 

werden können und nicht im Zusammenhang mit einer 

Wasserkraftnutzung stehen.

Förderungswerber sind in erster Linie Gemeinden, 

Gemeindeverbände, Genossenschaften und sonstige 

physische und juristische Personen, die wasserrechtliche 

Konsensträger von Anlagen sind, die hydromorphologische 

Belastungen in Gewässern verursachen.

Das Ausmaß der Förderung beträgt maximal bis zu 60 % 

(UFG‐Förderung) und bis zu 30 % (Landesförderung) der 

förderungsfähigen Kosten. Die Förderung erfolgt in Form 

von Investitionszuschüssen, die in mehreren Teilbeträgen 

ausbezahlt werden können.

In den beiden Förderungsrichtlinien Gewässerökologie für 

kommunale Förderungswerber finden sich die näheren 

Rahmenbedingungen für die Vergabe dieser Förderung.

Voraussetzungen für die Förderung sind unter anderem 

die Abstimmung mit dem örtlich zuständigen 

Baubezirksamt und das Vorliegen der erforderlichen 

Bescheide (Wasserrechtsgesetz, Tiroler Naturschutz‐

gesetz, etc.).

Weitere Informationen, die aktuellen Förderungs‐

richtlinien des BML und des Landes Tirol sowie weitere 

Unterlagen zur Förderung sind auf https://

www.tirol.gv.at/umwelt/wasserwirtschaft/foerderungen 

verfügbar.

Fragen zur Förderungsabwicklung bei konkreten Projekten 

richten Sie bitte an

Mag. Andreas Murrer

Abteilung Wasserwirtschaft

45. 

Verbesserung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern – 
Förderungen Gewässerökologie für kommunale Förderungswerber

http://info.bml.gv.at/themen/wasser/wisa/ngp.html
https://www.tirol.gv.at/umwelt/wasserwirtschaft/foerderungen
www.tirol.gv.at/wasser
mailto:wasserwirtschaft@tirol.gv.at
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Mit 1. September 2022 trat die auf § 14 Abs. 1 Tiroler 

Grundverkehrsgesetz 1996 beruhende Vorbehalts‐

gemeindenverordnung, LGBl. Nr. 71/2022, in Kraft. 

Damit wurden Gemeinden, in denen der Druck auf den 

Wohnungsmarkt besonders hoch ist, zu sogenannten 

Vorbehaltsgemeinden erklärt. In diesen hat der 

Rechtserwerber bei Rechtserwerben

• an land‐ oder forstwirtschaftlichen 

Grundstücken, die einer Genehmigungspflicht nach § 4 

unterliegen,

• an unbebauten Baugrundstücken, die einer 

Erklärungspflicht nach § 9 unterliegen,

• an Grundstücken durch Ausländer, die einer 

Genehmigungspflicht nach § 12 Abs. 1 unterliegen und

• im Sinn des § 9 an bebauten Baugrundstücken

nach § 14a Abs. 1 TGVG 1996 zu erklären, dass durch den 

beabsichtigten Rechtserwerb kein neuer Freizeitwohnsitz 

geschaffen wird. Die meisten damit einhergehenden 

Änderungen ergeben sich naturgemäß für die für den 

Vollzug des TGVG 1996 zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörden. 

Kleinere Änderungen ergeben sich dadurch auch für die 

Gemeinden im Bereich der Flächenwidmungs‐

bestätigungen; diese sollen im Folgenden näher 

dargestellt werden:

• Künftig haben Erwerber nach § 23 Abs. 2 lit. g 

TGVG 1996 beim Rechtserwerb an bebauten 

Baugrundstücken in Vorbehaltsgemeinden, der einer 

Erklärungspflicht nach § 14a Abs. 1 unterliegt, eine 

Bestätigung des Bürgermeisters über die Flächenwidmung 

des betreffenden Grundstückes und über die Tatsache, 

dass es bebaut im Sinn des § 2 Abs. 3 ist vorzulegen (dies 

gilt nicht beim Erwerb von Wohnungseigentum).

• Eine Bestätigung des Bürgermeisters über die 

Flächenwidmung des betreffenden Grundstückes und über 

die Tatsache, dass es bebaut im Sinn des § 2 Abs. 3 ist 

reicht künftig nur mehr außerhalb der Vorbehalts‐

gemeinden für eine Durchführung im Grundbuch im Sinne 

des § 32 Abs. 1 lit. c Z 1 TGVG 1996 aus.

Die entsprechenden Formulare können als Anlagen zur 

Verordnung der Landesregierung vom 18. Oktober 2016 

über den Inhalt und die Form der nach dem Tiroler 

Grundverkehrsgesetz 1996 auszustellenden Bestätigungen 

und zu erbringenden Nachweise (LGBl. Nr. 72/2022) 

abgerufen werden.

Die Vorgehensweise bei bebauten Baugrundstücken 

betreffend die Bestätigung des Bürgermeisters über die 

Flächenwidmung des betreffenden Grundstückes sowie 

über die Tatsache, dass es unbebaut ist bleibt 

unverändert.

Für Rückfragen steht die Abteilung Landwirtschaftliches 

Schulwesen und Landwirtschaftsrecht gerne zur 

Verfügung. 

Mag. Philipp Prem

Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen und Land‐

wirtschaftsrecht

46. 

Tiroler Grundverkehrsgesetz 1996 – Änderungen aufgrund der 
Vorbehaltsgemeindenverordnung

landw.schulwesen@tirol.gv.at


 4  M E R K B L A T T  F Ü R  D I E  G E M E I N D E N  T I R O L S          S E P T E M B E R  2 0 2 2

47. 

Heizenergie und Stromverbrauch einsparen ‐

Handlungsmöglichkeiten für Gemeinden

Tiroler Gemeinden gehen bereits seit Jahren vorbildhaft 

in Richtung Energieautonomie voran. Es wurden 

Photovoltaikanlagen errichtet, Gebäude vorbildhaft 

saniert und Heizungen von fossil auf erneuerbar 

umgestellt. 

Nun stehen bei den meisten Gemeinden weitere 

Investitionen in diesen Bereichen an – aktuell hohe 

Auslastungsgrade von Fachfirmen, Lieferverzögerungen 

und stark nachgefragte Förderungen führen hier aktuell 

zu Verzögerungen.

Abseits davon gilt es für Gemeinden zusätzlich kurz‐ und 

mittelfristig umsetzbare Einsparungsmaßnahmen in 

ihrem Wirkungsbereich zu setzen. 

Vieles ist durch motiviertes und gut geschultes Personal in 

der Gemeinde möglich. Durch folgende 

Weiterbildungsreihe kann einigen dieser Einsparungs‐

potenziale konkret nachgegangen werden. 

Kostenlose Updates: Heizenergie und Stromverbrauch 

einsparen Zielgruppe: Gebäudeverantwortliche und 

HauswartInnen in Gemeinden:

Echte Profis heizen anders

5‐10 % an Heizenergie können die betreuenden 

GemeindemitarbeiterInnen in öffentlichen Gebäuden 

ohne große Investitionen einsparen. Lerne wie es geht!

Teil 1: 27.09.2022, Teil 2: 11.10.2022

Stromverbrauch in öffentlichen Gebäuden

Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde ist sowohl 

umweltfreundlich als auch kostenlos. Lerne den 

Stromverbrauch einzuschätzen, Hauptverbräuche 

ausfindig zu machen und Einsparpotenziale zu 

identifizieren.

Teil 1: 15.11.2022, Teil 2: 29.11.2022

Gerald Flöck MSc

Energie Tirol

48. 

„Nüsse knacken – Früchte ernten“! 

Anmeldungen für Kompetenzlehrgang ab sofort möglich

Der Lehrgang für politisch und gesellschaftlich 

interessierte Frauen 2022/2023 vermittelt das 

erforderliche Handwerkszeug, damit Frauen mutig ihre 

Anliegen und ihre Potentiale in öffentlichen Gremien, 

Vereinen oder Institutionen einbringen und durchsetzen 

sowie die Gesellschaft mitgestalten können. 

Mit den Gemeinderatswahlen 2022 gibt es in den Tiroler 

Gemeinden einige Frauen, die die Funktion als 

Bürgermeisterin, Vizebürgermeisterin oder Gemeinde‐

rätin übernommen haben. 

Der Kompetenzlehrgang richtet sich aber auch an Frauen, 

die bereits ein Mandat ausgeübt haben und sich 

weiterbilden möchten. Angesprochen werden gleichzeitig 

Frauen, die sich in der Gemeinde engagieren oder in der 

Zivilgesellschaft aktiv sind. 

Der Schwerpunkt dieser Lehrgänge und Aufbauseminare 

liegt in der Persönlichkeitsentwicklung, im Erlernen von 

Arbeitsmethoden und in der Organisationsentwicklung.

Zusätzlich erhalten die Teilnehmerinnen ein individuelles 

Coaching.

Der nächste Kurs startet am 21. Oktober 2022, Details zu 

den Inhalten des Lehrganges sowie Anmeldemodalitäten 

sind im Programmfolder abrufbar.

Mag.a Iris Reichkendler

Abteilung Gesellschaft und Arbeit

https://www.energie-gemeinde.at/uploads/tx_bh/echte_profis_heizen_anders.pdf?mod=1570549209&pk_campaign=newsletter&pk_kwd=Newsletter_August_2022
https://www.energie-gemeinde.at/uploads/tx_bh/update_hauswartinnen_strom.pdf?mod=1660117511&pk_campaign=newsletter&pk_kwd=Newsletter_August_2022
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/frauen/downloads/Frauen_in_Entscheidungspositionen/nu__sse_knacken_fru__chte_ernten_22-23.pdf
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Die Landesregierung hat nach § 10 Abs. 3 der Tiroler 

Waldordnung 2005 durch Verordnung landesweit 

einheitliche Hektarsätze für die Waldkategorien 

Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im 

Ertrag festzulegen. Die Hektarsätze haben in Summe 

annähernd 33 % der im landesweiten Durchschnitt mit der 

Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeindewaldaufseher 

jährlich verbundenen Kosten bezogen auf einen Hektar 

Waldfläche zu entsprechen. Dabei ist auf das 

kollektivvertragliche Jahresgehalt der Gemeindewald‐

aufseher gemittelt über 40 Dienstjahre zuzüglich der 

Lohnnebenkosten Bedacht zu nehmen. 

Da sich das kollektivvertragliche Jahresgehalt der 

Waldaufseher gegenüber dem der vorangegangenen 

Festlegung (Verordnung der Landesregierung vom 4. 

Dezember 2019, LGBl. Nr. 143/2019) zugrunde gelegenen 

Jahresgehalt um mehr als 5 % verändert hat, lag die 

Voraussetzung für die Anpassung der Hektarsätze vor. 

Daher wurde am 6. September von der Landesregierung 

die Verordnung, mit der einheitliche Hektarsätze als 

Grundlage für die Erhebung der Umlage zur teilweisen 

Deckung des jährlichen Personal‐ und Sachaufwandes für 

die Gemeindewaldaufseher festgelegt werden, 

beschlossen und im Verordnungsblatt für Tirol Nr. 59/2022 

kundgemacht.

Für die Tiroler Gemeinden hat dies folgende 

Auswirkungen:

• Die von den Gemeinden bisher festgelegten 

Umlagesätze ändern sich nicht automatisch, da die 

entsprechenden Gemeindeverordnungen auf die 

Verordnung der Landesregierung vom 4. Dezember 2019, 

LGBl. Nr. 143/2019, und somit auf eine andere 

Rechtsvorschrift als die nunmehr von der Landesregierung 

beschlossene Verordnung, verweisen. Daher ist eine 

entsprechende Anpassung der Verordnung des 

Gemeinderates über die Festsetzung der Waldumlage 

erforderlich, die einen Verweis auf die nunmehr 

beschlossene Verordnung der Landesregierung vom 6. 

September 2022, Vbl. Tirol Nr. 59/2022, enthält. 

Da der Abgabenanspruch nach § 10 Abs. 7 der Tiroler 

Waldordnung 2005 jeweils mit dem Ablauf des Jahres 

entsteht, für das die Umlage erhoben wird, sind die 

neuen Hektarsätze erstmals auf die Vorschreibung der 

Umlage für das Jahr 2023 anzuwenden, welche bis Ende 

Mai 2024 zu erfolgen hat. Dafür ist es jedoch erforderlich, 

dass die Gemeinden die Verordnung über die Festsetzung 

der Waldumlage noch im Jahr 2022 beschließen und 

kundmachen und dabei den Termin für das Inkrafttreten 

mit 1. Jänner 2023 festsetzen.

• Passt der Gemeinderat in diesem Jahr die Verordnung 

über die Festsetzung der Waldumlage nicht an, so ist die 

Umlage weiterhin auf Basis der in der Verordnung LGBl. 

Nr.143/2019 festgelegten Hektarsätze zu berechnen.

Wichtiger Hinweis:

Für die bis Mai 2023 vorzuschreibende Waldumlage für 

das Jahr 2022 gelten die bisherigen Hektarsätze 

entsprechend der Verordnung LGBl. Nr.143/2019. 

In der Gemeindeanwendung im Portal Tirol steht eine 

entsprechende Musterverordnung zur Verfügung.

49. 

Neufestlegung der Hektarsätze der Waldumlage nach der Tiroler Waldordnung ‐ 

Änderungsbedarf der Gemeindeverordnung
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50. 

Abgabenertragsanteile der Gemeinden September 2022
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51. 

Abgabenertragsanteile der Gemeinden Jänner bis September 2022
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VERBRAUCHERPREISINDEX
für Juli 2022

(endgültiges Ergebnis)

Index der Verbraucherpreise 2020

Basis: Durchschnitt 2020 = 100

Index der Verbraucherpreise 2015

Basis: Durchschnitt 2015 = 100

Index der Verbraucherpreise 2010

Basis: Durchschnitt 2010 = 100

Index der Verbraucherpreise 2005

Basis: Durchschnitt 2005 = 100

Index der Verbraucherpreise 2000

Basis: Durchschnitt 2000 = 100

Index der Verbraucherpreise 96

Basis: Durchschnitt 1996 = 100

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100

Juni 2022

(endgültig)

111,5

120,6

133,6

146,3

161,7

170,1

222,4

345,8

606,9

773,3

775,8

Der Index der Verbraucherpreise 2020 (Basis: Jahresdurchschnitt 2020 = 100) für den 

Kalendermonat Juli 2022 beträgt 112,6 (endgültige Zahl) und ist gegenüber dem Vormonat um 1,1 

Punkte (+ 9,4 % gegenüber dem Vorjahr) gestiegen. Siehe auch Link Statistik Austria

MEDIENINHABER (VERLEGER):

Amt der Tiroler Landesregierung, 

Abteilung Gemeinden,

6010 Innsbruck, Tel. 0512/508-2370

www.tirol.gv.at/merkblatt-gemeinden

Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Christine Salcher

Offenlegung gemäß § 5 Mediengesetz: Medieninhaber Land Tirol

Erklärung über die grundlegende Richtung: Information der Gemeinden

Druck: Eigendruck

Juli 2022

(endgültig)

112,6

121,8

134,9

147,7

163,3

171,8

224,6

349,2

612,9

780,9

783,5

https://www.statistik.at/fileadmin/pages/214/2_Verbraucherpreisindizes_ab_1990.ods

